
SATZUNG

der

Sportgemeinschaft Orlen e.V.

(in Kraft seit 20.03.2011)



�1 Name, Sitz und Eintragung

(1) Der Verein führt den Namen: Sportgemeinschaft Orlen e.V. und wurde am 01.
Februar 1949 gegründet.

(2) Der Verein hat seinen Sitz in 65232 Taunusstein-Orlen und ist im Vereinsre-
gister beim Amtsgericht in Wiesbaden eingetragen.

(3) Der Verein ist Mitglied im Landessportbund Hessen e.V. und seinen zuständ-
igen Fachverbänden.

(4) Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

�2 Zweck und Gemeinnützigkeit des Vereins

(1) Der Verein verfolgt ausschlieÿlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im
Sinne des Abschnitts �Steuerbegünstigte Zwecke� der Abgabenordnung. Der
Zweck des Vereins ist die P�ege und Förderung des Sports.

(2) Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch die Abhaltung von
geordneten Sport- und Spielübungen und die Durchführung von sportlichen
Veranstaltungen.

(3) Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaft-
liche Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsmäÿige Zwecke ver-
wendet werden. Die Mitglieder erhalten, mit Ausnahme des Auslagenersatzes
oder der Aufwandsentschädigung (Ehrenamtspauschale), keine Zuwendungen
aus den Mitteln des Vereins.

(4) Der Verein darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck fremd sind, oder
durch unverhältnismäÿig hohe Vergütungen begünstigen.

(5) Der Verein ist politisch und konfessionell neutral.

�3 Aufgaben

Zu den vorrangigen Aufgaben des Vereins gehören insbesondere:

(1) die Durchführung von Sportwettkämpfen, die Ausbildung von Mitgliedern zur
Teilnahme hieran, dies in Zusammenarbeit mit dem Landessportbund und
dessen Fachverbänden und Organisationen;

(2) P�ege und Ausbau des Jugend-, Senioren- und Breitensports;

(3) Durchführung von geeigneten Veranstaltungen für Mitglieder und Interessen-
ten zur Förderung des Leistungs- und Breitensports;

(4) Bescha�ung, Erhaltung und P�ege von Sportanlagen und Sportgeräten.
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�4 Mitgliedschaft

(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden. Über den schriftlichen
Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. Ein Aufnahmeanspruch besteht
nicht. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren bedürfen der Zustimmung des
gesetzlichen Vertreters.

(2) Mitglieder des Vereins sind:

- Erwachsene,

- Jugendliche (von 14 bis zum vollendeten 18 Lebensjahr),

- Kinder (unter 14 Jahre),

- Ehrenmitglieder.

(3) Die Mitglieder sind verp�ichtet, die Vereinssatzung anzuerkennen, die Zwecke
des Vereins zu fördern und zu unterstützen, die festgesetzten Mitgliedsbeiträge
und Umlagen rechtzeitig zu entrichten, die Anordnungen des Vorstands und
die Beschlüsse der Mitgliederversammlung zu respektieren, sowie die weiteren
sportrechtlichen Vorgaben nach den jeweils geltenden Verbandsrichtlinien bei
sportlichen Aktivitäten zu beachten.

(4) Zu Ehrenmitgliedern mit allen Rechten aber ohne Beitragsp�icht können Mit-
glieder aufgrund langjähriger Verdienste oder auÿergewöhnlicher Leistungen
auf Vorschlag des Vorstands durch die Mitgliederversammlung ernannt wer-
den.

(5) Die Mitgliedschaft endet mit dem Tod, Austritt oder Ausschluss des Mitglieds
aus dem Verein.

(6) Der freiwillige Austritt muss schriftlich dem Vorstand gegenüber erklärt wer-
den. Er ist nur unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten zum
Ende eines Kalenderjahres möglich. Die Mitgliedschaft ist nicht übertragbar.
Der Ausschluss aus dem Verein und die Streichung von der Mitgliederliste
erfolgt:

- wenn das Mitglied trotz zweimaliger Mahnung an die zuletzt bekannte
Adresse länger als drei Monate mit seiner fälligen Beitragszahlung in
Verzug ist, ohne dass eine soziale Notlage nachgewiesen wird;

- bei grobem Verstoÿ gegen die Satzung oder Verbandsrichtlinien,

- wegen massivem unsportlichen oder unkameradschaftlichen Verhaltens,

- wegen unehrenhaften Verhaltens innerhalb oder auÿerhalb des Vereins-
lebens, wenn hierdurch die Interessen und das Ansehen des Vereins in
der Ö�entlichkeit oder vereinsintern schwerwiegend beeinträchtigt wird.

(7) Über einen Ausschluss entscheidet der Vorstand mit einfacher Mehrheit der an-
wesenden Vorstandsmitglieder, nachdem dem betro�enen Mitglied rechtliches
Gehör gewährt worden ist. Gegen den Ausschlieÿungsbeschluss kann das Mit-
glied mit einer Frist von einem Monat nach Zugang Widerspruch einlegen. Bei
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Widerspruch des auszuschlieÿenden Mitglieds entscheidet die Mitgliederver-
sammlung endgültig über den Ausschluss. Während des Ausschlieÿungsver-
fahrens ruhen sämtliche Rechte des auszuschlieÿenden Mitglieds. Bei Beendi-
gung der Mitgliedschaft besteht kein Anspruch auf einen Teil am Vereinsver-
mögen oder einer Beitragsrückerstattung.

(8) Die Aufnahme in den Verein ist grundsätzlich davon abhängig, dass sich das
Mitglied für die Dauer seiner Mitgliedschaft verp�ichtet, am Bankeinzugsver-
fahren für die Mitgliedsbeiträge teilzunehmen. Das hat das Mitglied in der Ein-
trittserklärung rechtsverbindlich zu erklären. Änderungen der Bankverbindung
sind dem Verein mitzuteilen. Mitglieder, die nicht am Bankeinzugsverfahren
teilnehmen, zahlen einen höheren Mitgliedsbeitrag; erhöht um die für den Ver-
ein damit verbundenen Aufwendungen zum Einzug des Beitrages. Dieser Be-
trag wird vom Vorstand festgelegt. Der Vorstand kann die Aufnahme von
Mitgliedern ablehnen, die nicht am Bankeinzugsverfahren teilnehmen.

(9) Der Verein kann von einem Mitglied im besonderen Fall (z.B. bei Ausübung
von leistungssportähnlichen oder besonders belastenden Übungen) ein Unbe-
denklichkeitsattest eines zugelassenen Sportarztes oder des Gesundheitsamtes
verlangen. Die Kosten hierfür trägt das Mitglied.

�5 Beiträge

(1) Die Mitglieder zahlen Mitgliedsbeiträge, über deren Höhe die Mitgliederver-
sammlung, nach Vorschlag durch den Vorstand, jeweils ab dem folgenden
Geschäftsjahr entscheidet.

(2) Gebühren können erhoben werden für die Finanzierung besonderer Angebote
des Vereins, die über die allgemeinen mitgliedschaftlichen Leistungen des Ver-
eins hinausgehen.

(3) Umlagen können erhoben werden bei einem besonderen Finanzbedarf des Ver-
eins, der nicht mit den allgemeinen Etatmitteln des Vereins gedeckt werden
kann, insbesondere für die Finanzierung von Baumaÿnahmen und Projekten.

(4) Mitgliedsbeiträge, werden grundsätzlich im Bankeinzugsverfahren mittels Last-
schrift eingezogen. Das Mitglied hat sich hierzu bei Eintritt in den Verein zu
verp�ichten, für die Dauer der Mitgliedschaft eine Einzugsermächtigung zu
erteilen, sowie für eine ausreichende Deckung des angegebenen Kontos zu sor-
gen.

(5) Die Aufnahme Minderjähriger bedarf der Zustimmung des gesetzlichen Vertre-
ters, der mit dem minderjährigen Mitglied für die Entrichtung des Mitglieds-
beitrages dem Verein gegenüber gesamtschuldnerisch haftet.

(6) Das Mitglied hat für eine pünktliche Entrichtung des Beitrages, der Gebühren
und Umlagen Sorge zu tragen. Mitgliedsbeiträge, Gebühren und Umlagen sind
an den Verein zur Zahlung spätestens fällig am 1.3. eines laufenden Jahres
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und müssen bis zu diesem Zeitpunkt auf dem Konto des Vereins eingegangen
sein. Ist der Beitrag zu diesem Zeitpunkt bei dem Verein nicht eingegangen,
be�ndet sich das Mitglied mit seiner Zahlungsverp�ichtung in Verzug. Ein
Rechtsanspruch auf Ratenzahlung oder Stundung der Beitragsschuld besteht
nicht. Weist das Konto eines Mitglieds zum Zeitpunkt der Abbuchung des
Beitrages keine Deckung auf, so haftet das Mitglied dem Verein gegenüber für
sämtliche dem Verein mit der Beitragseinziehung sowie evtl. Rücklastschriften
entstehende Kosten. Dies gilt auch für den Fall, dass das angegebene Konto
erloschen ist und das Mitglied dies dem Verein nicht mitgeteilt hat.

(7) Der Vorstand kann Beiträge stunden, ermäÿigen oder erlassen.

(8) Ehrenmitglieder sind beitragsfrei.

�6 Rechte der Mitglieder

(1) Mitglieder können ab dem 16. Lebensjahr wählen, und ab dem 18. Lebensjahr
gewählt werden.

(2) Mitglieder, die noch nicht volljährig sind, haben, mit Ausnahme der Regelung
in � 6 (1) der Satzung, kein Stimm- und Wahlrecht. Eine Vertretung durch
Dritte bei Abstimmungen und Wahlen ist nicht statthaft. Mitgliedern ab dem
16. Lebensjahr steht das Rede- und Anwesenheitsrecht in den Mitgliederver-
sammlungen zu.

(3) Die stimmberechtigten Mitglieder haben das Recht, dem Vorstand und zur
Mitgliederversammlung Anträge zu unterbreiten.

(4) Anträge zu Satzungsänderungen müssen dem Vorstand sechs Wochen vor der
Mitgliederversammlung eingereicht werden.

(5) Alle Mitglieder sind berechtigt, an den Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen
und die Übungsstätten unter Beachtung der Platz-, Hallen- bzw. Hausord-
nung sowie sonstiger Ordnungen zu benutzen. Sie wählen den Vorstand und
die jeweiligen Abteilungsleiter. Eine Übertragung des Stimmrechts ist aus-
geschlossen.
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�7 Organe des Vereins

Die Organe des Vereins sind:

1. Vorstand,

2. Mitgliederversammlung.

�8 Vorstand

Der Vorstand besteht aus folgenden Personen:

a) dem/der 1. Vorsitzenden

b) dem/der 2. Vorsitzenden

c) dem/der Kassenwart/in

d) dem/der Schriftführer/in

e) den Abteilungsleitern gemäÿ der Anzahl der Vereinsabteilungen

f) den Jugendleitern gemäÿ der Anzahl der Vereinsabteilungen

g) dem Beauftragten für Ö�entlichkeitsarbeit

(1) Die Amtsinhaber müssen Vereinsmitglied sein. Der Vorstand kann sich eine
Geschäftsordnung und einen Aufgabenverteilungsplan geben.

(2) Vorstand im Sinne des � 26 BGB sind:

a) dem/der 1. Vorsitzenden

b) dem/der 2. Vorsitzenden

c) dem/der Kassenwart/in

d) dem/der Schriftführer/in

Es gilt das Vieraugenprinzip. Jeweils zwei Vorstandsmitglieder nach � 26 BGB
sind gemeinsam zur Vertretung des Vereins berechtigt.

(3) Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte des Vereins ehrenamtlich und
erledigt alle Verwaltungsaufgaben sowie alle die Aufgaben, die nicht durch
Satzung oder Gesetz einem anderen Vereinsorgan zugewiesen sind. Ein Ersatz
der nachgewiesenen Auslagen bzw. ein pauschaler Ersatz bis zur Höhe der
steuerlich zulässigen Ehrenamtspauschale ist zulässig.

Er hat insbesondere folgende Aufgaben:

- die Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung und die Ge-
schäftsführung des Vereins nach der Vereinssatzung

- die Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung
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- die Leitung der Mitgliederversammlung durch den Vorsitzenden oder
einen Stellvertreter

- die Entscheidung über die Einrichtung einer haupt- oder nebenamtlich
besetzten Geschäftsstelle

- die ordnungsgemäÿe Aufzeichnung aller Einnahmen und Ausgaben, sowie
die jährliche Erstellung des Kassenberichts und Bekanntgabe in der Mit-
gliederversammlung

- die Erstellung von Voranschlägen für jedes Geschäftsjahr

(4) Die Mitglieder des Vorstandes werden für 2 Jahre gewählt und bleiben so lange
im Amt, bis ein neuer Vorstand von der Mitgliederversammlung gewählt wird.
Maÿgebend ist die Eintragung des neu gewählten Vorstandes in das Vereins-
register.

(5) Scheidet ein Mitglied des Vorstandes in der laufenden Wahlperiode aus dem
Amt, so kann sich der Vorstand aus dem Kreise der Vereinsmitglieder selbst
durch Zuwahl ergänzen. Das hinzu gewählte Vorstandsmitglied hat die gleichen
Rechte und P�ichten wie alle anderen Vorstandsmitglieder.

(6) Die Beschlussfassung des Vorstandes erfolgt in Vorstandssitzungen, zu denen
der Vorsitzende und im Verhinderungsfalle sein Vertreter nach Bedarf einlädt.

(7) Im Einzelfall kann der Vorsitzende anordnen, dass die Beschlussfassung über
einzelne Angelegenheiten im Umlaufverfahren per E-Mail erfolgt. Es gelten,
soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt wird, die Bestimmungen dieser
Satzung. Der Vorsitzende legt die Frist zur Zustimmung zu einer Beschlussvor-
lage im Einzelfall fest. Die Frist muss mindestens drei Tage ab Zugang der
E-Mail Vorlage sein. Die E-Mail Vorlage gilt dem Vorstandsmitglied als zuge-
gangen, wenn dem Absender der E-Mail die Lesebestätigung vorliegt. Für den
Nichtzugang ist der E-Mail Empfänger beweisp�ichtig. Widerspricht ein Vor-
standsmitglied der Beschlussfassung über E-Mail innerhalb der vom Vorsitzen-
den gesetzten Frist, muss der Vorsitzende zu einer Vorstandssitzung einladen.
Gibt ein Vorstandsmitglied keine Stimme ab, so gilt dies als Zustimmung zum
Umlaufverfahren und zur Beschlussvorlage.

(8) Der Vorstand kann besondere Vertreter gem. � 30 BGB bestellen und ab-
berufen und deren Wirkungskreis bestimmen.

(9) Der Vorstand kann per Beschluss mit einfacher Mehrheit Vorstandsmitglieder
und ehrenamtlich für den Verein nach dieser Satzung tätige Personen ihres
Amtes entheben, wenn eine Verletzung von Amtsp�ichten oder der Tatbe-
stand der Unfähigkeit zur ordnungsgemäÿen Amtsausübung vorliegt. Dem Be-
tro�enen ist vor der Entscheidung rechtliches Gehör zu gewähren. Gegen eine
ordnungsgemäÿe Entscheidung des Vorstandes über die Amtsenthebung steht
dem Betro�enen kein Rechtsmittel zu.
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�9 Mitgliederversammlung

(1) Die Mitgliederversammlung ist zuständig für alle Aufgaben, soweit diese nicht
dem Vorstand obliegen. Sie ist ausschlieÿlich zuständig für folgende Angele-
genheiten:

- Entgegennahme des Jahresberichts des Vorstandes, des Kassenwartes und
der Abteilungen;

- Entlastung des Vorstandes;

- Wahl der Mitglieder des Vorstandes, der Kassenprüfer und weiterer Ehren-
ämter gemäÿ dieser Satzung;

- Ernennung von Ehrenmitgliedern;

- Änderung der Satzung;

- Erlass von Ordnungen;

- Beschlussfassung über Anträge der Mitglieder

- Au�ösung des Vereins.

(2) Die ordentliche Mitgliederversammlung soll im ersten Halbjahr eines jeden
Jahres statt�nden.

Die auÿerordentliche Mitgliederversammlung � für deren Berufung und Durch-
führung die gleichen Bestimmungen gelten, wie für die ordentliche Mitgliederver-
sammlung - ist einzuberufen, wenn der Vorstand die Einberufung aus wichtigem
Grund beschlieÿt oder ein Fünftel der stimmberechtigten Mitglieder schriftlich,
dies unter Angabe der Gründe, vom Vorstand verlangt.

Die Mitgliederversammlung ist vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von
zwei Wochen durch Bekanntmachung in der ortsüblichen Presse / Aushang,
ohne Angabe der Tagesordnung, und auf der Homepage und im Aushangkas-
ten der SGO an der Zugmantelhalle in Orlen mit Tagesordnung einzuberufen.
Das Erfordernis der Einladung ist auch erfüllt, wenn die Einladung in elektro-
nischer Form gem. � 126 a BGB erfolgt. Die Mitteilung von Adressänderungen
/ Änderungen von E-Mail-Adressen ist eine Bringschuld des Mitglieds. Jedes
Mitglied kann bis spätestens 10 Tage vor Beginn der Mitgliederversammlung
schriftlich die Ergänzung der Tagesordnung verlangen. Fristgemäÿ gestellte
Anträge sind nachträglich auf die Tagesordnung zu nehmen. Die Anträge
müssen den Mitgliedern nicht vor der Mitgliederversammlung bekannt gegeben
werden. Nach Ablauf der Frist gestellte Anträge können nur dann zur Entschei-
dung in der Mitgliederversammlung zugelassen werden, wenn dem durch die
Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von 2/3 der anwesenden Stimm-
berechtigten zugestimmt wird.
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Die Tagesordnung muss in der Regel folgende Punkte enthalten:

a) Verlesen des Protokolls der letzten ordentlichen Mitgliederversammlung

b) Jahresbericht des Vorstandes und des Kassenwartes

c) Berichte der Abteilungen

d) Bericht der Kassenprüfer

e) Antrag auf Entlastung des Vorstandes

f) Neuwahlen

g) Wahl von zwei Kassenprüfern

h) Haushaltsvoranschlag

i) Anträge

j) Verschiedenes

Nach jedem Tagesordnungspunkt ist Gelegenheit zur Aussprache zu geben.

(3) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung
von seinem Stellvertreter geleitet. Der Versammlungsleiter übt in der Mit-
gliederversammlung das Hausrecht aus. Für die Durchführung von Vorstands-
wahlen wählt die Mitgliederversammlung aus ihrer Mitte einen Wahlausschuss,
bestehend aus drei Personen.

(4) Die Art der Abstimmung bestimmt der Versammlungsleiter, soweit in dieser
Satzung nicht eine Art der Abstimmung zwingend bestimmt ist. Stehen bei
einer Wahl zwei Kandidaten oder mehr zur Abstimmung, so ist geheim mit
Stimmzetteln zu wählen. Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene Stim-
men. Eine ordnungsgemäÿ einberufene Mitgliederversammlung ist stets be-
schlussfähig. Jedes stimmberechtigte Mitglied hat eine Stimme. Stimmrecht-
sübertragungen sind nicht möglich. Beschlüsse werden mit der einfachen Mehr-
heit der abgegebenen Stimmen gefasst. Für Satzungsänderungen ist eine 3/4
Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen, für die Änderung des Vereins-
zwecks und die Au�ösung des Vereins ist eine Mehrheit von 4/5 der abgegebenen
gültigen Stimmen erforderlich.

(5) Sollte bereits vor der Mitgliederversammlung ein neuer Vorstand bereitstehen,
so kann auch eine Blockwahl durchgeführt werden, sofern die Mitgliederver-
sammlung zustimmt.
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(6) Das Versammlungsprotokoll ist vom Versammlungsleiter und dem Protokoll-
führer zu unterschreiben. Es muss enthalten:

- Ort und Zeit der Versammlung;

- Name des Versammlungsleiters und des Protokollführers;

- Zahl der erschienenen Mitglieder;

- Feststellung der ordnungsgemäÿen Einberufung und der Beschlussfähigkeit;

- die Tagesordnung;

- die gestellten Anträge, das Abstimmungsergebnis (Zahl der JA-Stimmen,
Zahl der NEIN-Stimmen, Zahl der ENTHALTUNGEN, Zahl der ungülti-
gen Stimmen);

- die Art der Abstimmung;

- Satzungs- und Zweckänderungsanträge in vollem Wortlaut;

- Beschlüsse in vollem Wortlaut.

�10 Abteilungen des Vereins

(1) Für die im Verein betriebenen Sportarten können mit Genehmigung des Vor-
standes rechtlich unselbstständige Abteilungen gebildet werden. Den Abteil-
ungen steht nach Maÿgabe der Beschlüsse des Vorstands das Recht zu, in ihrem
eigenen sportlichen Bereich tätig zu sein. Das Nähere regelt die Abteilungs-
ordnung, die sich im Rahmen des satzungsmäÿigen Vereinszwecks halten muss.
Soweit in der Abteilungsordnung nichts anderes geregelt ist, gilt die Satzung
des Hauptvereins für Abteilungen entsprechend.

(2) Die Abteilungen haben ein Vorschlagsrecht für den Abteilungsleiter und den
Jugendleiter, die von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jahren
gewählt werden.

(3) Die Abteilungen können kein eigenes Vermögen bilden, soweit die Abteilungs-
ordnung nichts anderes regelt. Sie können nicht über Einnahmen und Ausgaben
des Vereins ohne vorherige Rücksprache mit dem Kassenwart entscheiden.

(4) Den Abteilungen ist ein angemessener Etat zur Erledigung ihrer abteilungsspezi-
�schen Aufgaben zur Verfügung zu stellen.

(5) Erzielt eine Abteilung aus einer abteilungseigenen Veranstaltung Überschüsse,
so ist deren volles Verbleiben beim Veranstalter anzustreben. Der Vorstand
entscheidet im Einzelfall.

(6) Spenden sind grundsätzlich über den Vorstand abzuwickeln. Zweckgebundene
Spenden stehen voll der begünstigten Abteilung zu. Spenden ohne Zweck-
bindung �ieÿen in die Vereinskasse. Über die Verwendung entscheidet der Vor-
stand.
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�11 Eigenständigkeit der Vereinsjugend

(1) Zur Vereinsjugend gehören alle Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre, sowie
die gewählten und berufenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Vereins-
jugendarbeit. Die Vereinsjugend führt und verwaltet sich im Rahmen dieser
Satzung und der Jugendordnung selbständig. Sie entscheidet über die ihr zur
Verfügung gestellten Mittel in eigener Zuständigkeit.

(2) Sie wird geleitet durch einen Jugendausschuss. Dieser wird in einer Jugendvoll-
versammlung gewählt. Jugendleiter/in, bei Bedarf auch ein Jugendsprecher
oder eine Jugendsprecherin, vertreten die Interessen der Jugend im Vorstand.
Alles Weitere regelt eine Jugendordnung, die von der Jugend zu entwerfen
ist und durch eine Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit bestätigt
werden muss.

�12 Kassenprüfer

Die Kassenprüfer werden von der Mitgliederversammlung für die Dauer von einem
Jahr gewählt. Sie dürfen nicht Mitglieder des Vorstands sein. Sie haben das Recht,
die Vereinskasse, ggf. vorhandene Abteilungskassen und die Buchführung jederzeit
zu überprüfen. Über die Prüfung der gesamten Buch- und Kassenführung haben sie
der Mitgliederversammlung Bericht zu erstatten. Das Prüfungsrecht erstreckt sich
nur auf die buchhalterische Richtigkeit, nicht auf die Zweckmäÿigkeit der Vorgänge.
Kassenprüfer können nur einmal wiedergewählt werden.

�13 Protokollierung

Der Verlauf der Mitgliederversammlung sowie die Sitzungen des Vorstandes sind zu
protokollieren. Das Protokoll der Mitgliederversammlung und die Protokolle der Vor-
standssitzungen sind vom jeweiligen Versammlungs-/Sitzungsleiter und dem Schrift-
führer zu unterzeichnen. Die Protokolle hat der Vorstand 10 Jahre aufzubewahren.
Das Protokoll der Mitgliederversammlung ist für jedes stimmberechtigte Mitglied
auf Antrag einsehbar.

�14 Datenschutz

(1) Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mit-
glieder (Einzelangaben über persönliche und sachliche Verhältnisse) unter Ein-
satz von Datenverarbeitungsanlagen (EDV) zur Erfüllung der gemäÿ dieser
Satzung zulässigen Zwecke und Aufgaben im Rahmen der Mitgliederverwal-
tung. Hierbei handelt es sich insbesondere um folgende Mitgliederdaten: Name
und Anschrift, Bankverbindung, Telefonnummern (Festnetz und Funk) sowie
E-Mail-Adresse, Geburtsdatum, Eintrittsdatum, Lizenzen, Funktionen im Ver-
ein.
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(2) Als Mitglied des Landessportbundes (LSB) und seiner zuständigen Fachver-
bände ist der Verein verp�ichtet, bestimmte personenbezogene Daten dorthin
zu melden. Übermittelt werden an den LSB und seine Fachverbände, Namen
und Alter der Mitglieder, Namen der Vorstandsmitglieder mit Funktion, An-
schrift, Telefonnummern, Faxnummer und E-Mail-Adresse.

(3) Im Zusammenhang mit seinem Sportbetrieb, sowie sonstigen satzungsgemäÿen
Veranstaltungen, verö�entlicht der Verein personenbezogene Daten und Fotos
seiner Mitglieder in seiner Vereinszeitung sowie auf seiner Homepage und über-
mittelt Daten und Fotos zur Verö�entlichung an Print- und Telemedien sowie
elektronische Medien. Dies betri�t insbesondere Start- und Teilnehmerlisten,
Mannschaftsaufstellungen, Ergebnisse und Torschützen, Wahlergebnisse sowie
bei sportlichen oder sonstigen Versammlungen anwesende Vorstandsmitglieder
und sonstige Funktionäre. Die Verö�entlichung/Übermittlung von Daten be-
schränkt sich hierbei auf Name, Vereins- und Abteilungszugehörigkeit, Funk-
tion im Verein und � soweit aus sportlichen Gründen (z.B. Einteilung in Wett-
kampfklassen) erforderlich � Alter oder Geburtsjahrgang.

(4) In seiner Vereinszeitung sowie auf seiner Homepage berichtet der Verein auch
über Ehrungen und Geburtstage seiner Mitglieder. Hierbei werden Fotos von
Mitgliedern und folgende personenbezogene Mitgliederdaten verö�entlicht:
Name, Vereins- sowie Abteilungszugehörigkeit und deren Dauer, Funktion im
Verein und � soweit erforderlich � Alter, Geburtsjahrgang oder Geburtstag.
Berichte über Ehrungen nebst Fotos darf der Verein � unter Meldung von
Name, Funktion im Verein, Vereins- sowie Abteilungszugehörigkeit und deren
Dauer � auch an andere Print- und Telemedien sowie elektronische Medien
übermitteln. Im Hinblick auf Ehrungen und Geburtstage kann das einzelne
Mitglied jederzeit gegenüber dem Vorstand der Verö�entlichung/Übermittlung
von Einzelfotos sowie seiner personenbezogenen Daten allgemein oder für einzelne
Ereignisse widersprechen.

(5) Mitgliederlisten werden als Datei oder in gedruckter Form soweit an Vor-
standsmitglieder, sonstige Funktionäre und Mitglieder herausgegeben, wie deren
Funktion oder besondere Aufgabenstellung im Verein die Kenntnisnahme er-
fordern.

(6) Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satz-
ung stimmen die Mitglieder der Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, Verän-
derung, Übermittlung) und Nutzung ihrer personenbezogenen Daten in dem
vorgenannten Ausmaÿ und Umfang zu. Eine anderweitige, über die Erfüllung
seiner satzungsgemäÿen Aufgaben und Zwecke hinausgehende Datenverwen-
dung ist dem Verein nur erlaubt, sofern er aus gesetzlichen Gründen hierzu
verp�ichtet ist. Ein Datenverkauf ist nicht statthaft.

(7) Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des Bundesdaten-
schutzgesetzes (insbesondere �� 34, 35) das Recht auf Auskunft über die zu
seiner Person gespeicherten Daten, deren Empfänger und den Zweck der Spei-
cherung sowie auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung seiner Daten.
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(8) Grundsätzlich geht der Verein mit allen Formen von Daten diskret und sparsam
um. Es werden keine Daten an unbefugte Dritte weitergegeben oder der Ö�-
entlichkeit zugänglich gemacht, auÿer zu den unter � 14 (1)-(7) genannten
Zwecken.

�15 Au�ösung des Vereins

(1) Die Änderung des Zweckes und die Au�ösung des Vereins kann nur in einer
Mitgliederversammlung mit der in � 9 (4) dieser Satzung geregelten Stim-
menmehrheit beschlossen werden. Sofern die Mitgliederversammlung nichts
anderes beschlieÿt, sind die Mitglieder des Vorstandes gem. � 8 (2) dieser
Satzung gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren. Dies gilt auch, wenn
der Verein aus einem anderen Grund aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit
verliert.

(2) Bei Wegfall des gemeinnützigen Zwecks sowie bei Au�ösung des Vereins fällt
das Vermögen des Vereins an den Landessportbund Hessen e.V., der es aus-
schlieÿlich und unmittelbar für gemeinnützige Zwecke des Sports zu verwenden
hat.

�16 Inkrafttreten

Die Satzung wurde bei der Mitgliederversammlung am 20.03.2011 in Taunusstein-
Orlen beschlossen und tritt mit Eintragung in das Vereinsregister in Kraft.

Hans Körner, 1. Vorsitzender Felix Stöber, 2. Vorsitzender

Axel Pfei�er, Kassenwart Bianca Herold, Schriftführerin
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